
AsferbguE

Landgericht Leiplg

Ulilkammer

Aktenzeichen: 05 O 3137113

BESCHLT,ISS

In dem Rechtssfeit

Prozessbevollm ächtigte:
Rasch Rechbanuälte, An der Aster 6, 20099 Hamburg, C,z.: 13000-2,155

g€en

wegen einsh,veiliger Verfügung

erlässt die 5. Zvilkammer des Landgerichb Leipzig durch

- Gläubig€rin -

- SchuldrErin -

:Efrer t;1i:;Ei

| [ Feb. ?iii

Prozes s bevollm ächtigte'

am 05.02.2015

Seite 1



n&hfdgptxdo EnEcheidung:

l.

C1egen di6 Schuldnerin wird wegen des Verstoßes gegen die hr im Beschluss ß Landg€-

richts Ldpzig l,orn 14.112f'ß, Az.:05 O 3137113, ausgesprocheie thErsagung'

es Dritten zu erm(glichen, oas rnsiutoumf oer xil'nstlairJ
I insgpsamt oder in Form eirzdner darin enthaltener Tonaufiuhmen im Sinne

des $ 19a tjrhc ötrenüich zr.rgEnglich zu mach€n, wie unter der uRlhtp://uploa'

ded.netfi lerq^r,69ßi gescHEn'

ein o6ntngsg'H- \rsfh:tr*t, eßatatdse fih den Fall, dass dies€s

nicht beigerieben werden kann, 1 Tag Ordnungshafr, zu \ollstecken an daan VawafhrrBs-

rat,

I.

Die Schuldnerin hat die Koeten des Ordnurgsmitbh'erfahrens zu tragen'

il.

DerGebührenstreitwertfiirdaordnurrgsmitte|verfahrenwirdauf10'000,-EwoftsEesetrt.
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Gründe:

t.

Mt einstweitiger Verlirgung vom 14.11.2013 wurde der Schuklnerin untersag[, es Dritten zu

ermörglichen, ein bestimmtes Mrsikalbum und die darauf enthaltenen einzdnen Stilcke öffent-

lich zugänglich zu machen.

hren Ordnungsmittelantrag r|om 05.03"2014, ergänzt durch wdtere SchriftsäEe, begrÜndet

die Gäubigerin damit, dass die Schuldnerin auch im Anschluss an die Artdlmg der einstwei-

ligen Verlilgung am 30.12.2013 sich an das Unterlassungsgebot nicht g$alten habe, so dass

sowotrl am 03.02.2014 als auch am 25.02.2014 über die Linksammlung ,320k.irf ieweils ein

Link zu einer bei der Schuldnerin gespeicherten Datei vohanden und übef diesen Unk alle ver-

fahrensgegenständlichen Tonauhahme abrubar ger/esen seien. Hierin li€ge eine V€rleEun€.

des landgerichüichen Beschlusses. Dieses sei auch schuldhaft erfolst, da dle Schuldnerin

nicht die erforderlichen Schriüe eingeleitet habe, um uüeberrechüich geschtltzte P6itionerl

der Gläubigerin im Hinblick auf die fragiliche lfusikdatei zu schiiEen.

Die Schuldnerin ist dem enEegengetretefl. Das Cteschäftsmodell der Schuldnerin sd in der

Rechtsordnung anerkannt und w€rde ron ihr durch reaktive und proaldive lvbßnahmen zum

SchuEe des Urhebenechb flankierl i,loch weitergeherde lvbßnahmgr seien weda mi[lich

noch zumutbar. Die Anforderurgen des $ 890 ?O dürften nicht überspannt werden.

il.

Da die Schuldnerin auch nach Zrstdlung der einstweiligen Vwfligung das untersagte Verhal-

ten zu den Zffer l. genannten Zdten nicht abg€stdlt hat, war gegen sie das tenorierte Ord-

nungsgrdd gemäß S 890 ZPO zu verhängen.

1. Die arständigkeit der angeftfenen Kammer folgt dabei, wie schon im Beschlttss vom

14.11.2013 darg6tellt, aus Mikd 5 Nr. 3 des LuganoÜbereinkommens filr die gedchüiche
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Z.rständigkeit und die volbtreckungsgerichüichen Entscheidungen in Zvil- und Handelssachen

in Verbindung mit S 32 PO.

t{cht einschlägig sind dag€en die Sondervorschriften zur Vollst'eckurE (Artikel 38 fi. LugÜ)

oder aus Artikeln 39 fi. der neuge{assten Ettverordnung l&' 12192012 vom 12'12'2O12

(EuGrÄo n. F.), in Kraft seit |0.01.2015; bei det Fesbetrung von ordnungsgeld handdt es

sich nämlich noch nicht um eine lvbßnahme der a/var€svollsfeckung im Sinne der genannten

t,lormen. Dies wird deu$ich anhand der A1ikel 49 LugÜ und 55 EuG\ /O n. F. l"lach diesen

Normen sind Zahlungen eines Ärvangsgeldes im vollsbeckungsstaat nw vollstreckbar, wenn

di€ l-öhe des aflangsgeldes durch die C'erichte des Ursprungsstaates endgültig festgeseEt

worden ist. Diese vorschrifien gdten auch filr die ordnungsmittel der Eo (aill€/., eo, N.

A,inRz.4zuderwortg|eichenVorgängervorschnftdess4gEuGWoa.F').LeEteIesind

Gegensland der vorliegenden Entscheidung.

2. Die vorgelegten lr*emetausdrucke und screenshots der däubigerin bdegen die Rechtsver-

l€Eung der Schuldnerin zu den genannten ZeiFunlden'

äivar ist im vollstreckungsverfahren nach ss 890 ff. z'o eine Beweisftihrung mit strengbe

weismitteln erbrderlich, so dass eidesstatüiche Vetsicherur€en etwa als Beureismittel untiaugF

lich sind. Die vorgelegten unterlagen lassen sich aber als A.rgenscheinsobiekte vefwe{en'

Die schuldreri:r wurde hierzu angehijrt und hat die Richtigkeit der Behauptungen der Gläubi-

gerin im wesenüictEn mit Nichtwissen besfitten. Dies ist aber nach s 138 Abs. 4 Z)0 nicht

ausreicherd. Dies gilt uneirEeschränkt, so\i\rdt vom Beslreiten der Inhalt von Dateien betrofien

ist, die auf Senrem der schubnerin gespeichert worden seien (so ausdrucKich BGH, Urteil

vom 15.8.2013, Az.: lzl 80/12 - Fil+HostingDienst, zitiert nach Juris). so',veit ebenso b€strit-

tenwird,dassdieentsprecherrdene|ektsonisc|renVerwelseinLinksamm|ungenverÖfienuicht

wofden sind, hat die schuldnerin dies nicht hinreichend substrantiiert bestritten' Die Gläubige

rin hat im Einzelnen die schritte wiederholt dargelegrt und durch screenshob belegt' die die

Links und den hhalt der verlinKen Dateien bdegen'

3. Die Verletrung erfolgrte auch schuldhaft und jedenfalls fahrlässig ($ 276 BGB)'

Der Schuldneran ist zwar zrzugeben, dass die Verleüung einer Unterlassungspfricht im Rah-

men eines Urtd|s oder einer einstwei|igen Verftl,gurg nicht von vornherein das für die F€stset-

zungvonordnungsge|dnachssgoZPoerforderlicheVerschu|denbeinhaltet'Hierfiirkänn'

entgegenderA|sichtderschu|dnerin,a||erdingsnichtdieEntscheidungdesBundesge.

richtshofs vom 20.06.2013 (Urteil des 1. zvilsenab, Pz: lR 55112 - Restwertbörse ll, zitiert

nachJuris)he.angezogenwerderr,wei|essicheineEnbcheidunghande|t,diesichmitder
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Wiederholungsgelahr im Rahmen des materielten Unterlassungsanspruchs beschäfügt und

nicht mit der Frage des Verschuldens. Denoch ist \orliegend von Verschulden auszugehen,

weil die Anforderungen, die an die Einhaltung def unterlassungs\€rfligung zu stdlen sind, ron

der Schuldne.in nicht er{iillt worden sind.

a) In da Rechtsprechung ist anerltannt, dass das Geschäfrsmodell der Schuldnerin nicht \on

vomherein auf Rechbverletrungen angdegt, sondern im G€g€nteil grundsätrlich schüEens-

wert ist, da die Bereitstellung von Speicherptatr ("Cloud Computing') in wrschiedener Hin-

sicht als virtudles Schließfach filr lfutzer auch eln techniscl€s urd wirlschaftbhes, damit ge-

sellschafrliches Bedürfnis befüedigt.

Alerdings ist aufgrund der konketen Arsgestaltung des Geschäftsmodells bei der Schuldn+

rin davon auszugehen, dass sie zwar in mefrrfacher Hinsicht urhebenechbschilEende [\raß-

nahmen ergriffen, aber dennoch die Gefahr der urheberrechtsverleEenden NuEung ihres

Dienstes durch eigene lvlaßnahmen ge-fddeft hat. hsofern ist die Sinration nicht grundlegend

anders als in der bgeits zitierten Entsclreidung des BGH vom 15'08.2013 (Filel-le

sting-Dienst, dort bezogen auf Rapidshare).

Wie dort existiert auch bei der Schuldnerin unstteitjg ein Vergütungsmodell, wdches VergtF

tungen filr die Nutzer daran knüpft, dass Dornloads aw den von den lürEem bdegten Sper-

chern erfolgen. wie im genannten, vom BGH entschiedenen Fall, hat auch die hiesige schuld-

nerin ihre UmsäEe durch eine steig€nde Zahl ron Dornloads erhöt und profitiert insofern wn

massenhafien Dorynloads, bei denen es nicht fem liegt, dass diese nicht nur, aber auch im

l-leruntedaden bereitstehender Datd$ mit ufieberrechtich geschübten hhält€n bestetrcr,.

Dies hat zur Folge, dass zwar keine anlasslose, wohl aber dne anlassbezogene Übenra-

chungspflicht angenommen werden muss und dass bd der Bestjmmung des umfanges der

Priltsflichten der Schuldnerin dieser Aspekt in der Form zu beachten ist, dass gesteigerte

Prüfpffichten erforderlich werden. Dies hat zur Fdge, dass die schuldnerin konket vorsorge

lrefien muss, um möglichst nicht nur identische, sondem auch gleichartige Rechbverletrun'

gen zu verhindem (BGH a.a.O., T2.46).

c) Der Bundesgerichtshof fasst diese Anforderungen dahir€ehend zusammen, dass die

Schuldnerin im Rahmen dessen, was technisch und wirtschafrich zumutbar ist, daflir Sorg

tragen muss, dass weder der ftr die angezeigte VerleEung verantlvoaüiche fkEer noch ande

re NuEer über ihre Server die ihr konket benannten urhebenechüich geschüEen We*e an

Dritte anbieten. Dem ist sie im konketen Fall nicht nachgekommen. Ungeachtet der von ihr
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genannten besonderen Sicherungsmaßnahmen unter Einschaltung der

I G.bH hat sie nicht darauf reagiert, dass filr die Gläubigerin und damit auch fÜr

sie erkennbar war, dass die fiagliche Datei erneut von dnem NuEer mit dem l\lamen,cat-

weazl€f angeboten worden ist - wie auch schon in den Fällen, die dem Erlass der einstweilF

gen Verfügung zugrunde liegen.

Sov\reit die Schuldnerin einwendet, dass alldn aus der Gleichartigkdt des NuEemamens nicht

abgdeitet werden könne, dass diesdbe Person, also derselbe Nutrer im eben genannten sin-

ne, hinter den A€eboten und Links gestecK habe, ist dies nicht ausschlaggebend. AJch un-

g€chtet der Unrrvahrscheinlichkeit einer solchen Namensgleichheit ist wn der Schuldnerin zu

erwarten, dass sie UrtebenechbverleEungen Unter solchen NuEernamen verhindert, die b+

reib im fusammenhang mil UrhebenechtsverleEungen aufiällig ge$/orden sind.

d) Die Pnihfrichten der SchuldrEdn veningem sich auch nichl dadurch, dass sie infolge der

konkreten Hirweise \/on Ufiebenechtsberechtigten mitterweile etwa 5.8@ l\t siloverke b€ob'

achten muss; der BGH hat in der g€nannten Entscheidung auch eine Übenrachungspflicht

über 4.800 lfusihrverke nicht als maßgeblichen Aspekt im Rahmen der Bestimmung der Prü'f-

pflichten des Sttifers ang€setEn und ist zu dem Ergrebnis gdangl dass die Annahme man-

gdnden Verschuldens bei der VerleEung der Prtrhflicht (...) allenfalls sehr zurückhaltend in

A.rsnahmefällen in Betracht kommen" könne.

e) Arch dg| von def schuldnerin aufrefuhrte Asp€kt, dass derartige Prufrflichten dazu führen

konnten, dass sie im Einzdfall auch rechtrnäßige Sicherungskopien l<ischen müsste, ist da-

her unerfreblich: denn hieraus folgt in der effähnten Rechßprechung des BGH keine Unzu-

mutbarkeit wenn auch unbestreitba. ist, dass das bloße Fbchladen auf die Servef der Schuld-

nerin für sich allein genornmen noch nicht auf die Vorbereitung eines illegralen Öfientichen Ar-

gänglichmachens schlief3en läßt (BGH, a'a'O., Rz' 62).

4. Bei der Föhe des ordnungsgelde berücksichtigt die Kammer zu Lasten der schuldnerin'

dass die RechtsverleEung an zwei Tagen im Rahmen einer natrlrlichen Handlungseinheit (da-

zu TJtller, a.a.o., $ 890 po Rz. 20) qnen nicht unerheblichen umfang hatte. zrgunst$ der

schuldnerin war jedoch zu berücksichtigen, dass erstrnals dn ordnungsgeld in diesef sache

gegen sie verhän$ werden musste. kr Abwägung nicht zuleut dieser Gründe hält die Kam-

mer das festgeseEte Ordnungsgeld ftir angemessen.

Das bstgesetrte ordnungsgeld und die angesetzte ordnungshaft beruhen auf ss 890 Abs' 1
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S. 1 pO i.V.m. Artikd 6, Abs. 1 und 2 EGSIGB.

It.

Die Koste*entschei.lung folgt aus S 91 Abs. 1 ZpO an@.

Die l-löhe des Gegenstandswerbs benrisst sich nach d€rn hteresse der Gäubiprin an der

tffitlasurgsrclbfeckrq, wobei das im Erfttgstallfustsusetrerde OrdnurqsmiH die tnte
re Grenze bildd (OLG Dresden, Beschluss rrorn 11.10.1999, Az.: 14 W 145?J{F, zitiert n*h
Juris).

Ein Sbeih^rst rcn 10.000,- Euro erschien der l(ammer unter fugnndehgwrg diesa paran+

ter als argernessen.

II
Für den G|eichlart
LeÄWig,@.ü2.20t{

JrrslizangeEtellte
ab l,.kkundsbeamtin derceschäflsst$i/
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